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Gesetz über den Kindes- und Erwachsenenschutz (KESG) (Änderung) 
 

Machado Rebmann (GPB-DA) Art. 27 Abs. 4 (neu)  

  
 

Der Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts verbunden mit einer fürsorgerischen Un-
terbringung von Minderjährigen aufgrund einer sozialen Diagnose bleibt der Kindes- und 
Erwachsenenschutzbehörde vorbehalten. 

  
 

 

Machado Rebmann (GPB-DA) Art. 49 Titel Amtlich beigeordneter Verfahrensbeistand 
    
Machado Rebmann (GPB-DA) Art. 49 Abs. 1 (neu) Liegen die Voraussetzungen von Art. 314a

bis
 oder Art. 449a ZGB vor, prüft die Behörde 

von Amtes wegen oder auf Antrag hin die Beiordnung eines amtlichen Verfahrensbei-
stands. 

    
Machado Rebmann (GPB-DA) Art. 49 Abs. 2 (neu) 

Verzichtet die Behörde auf die Beiordnung eines Verfahrensbeistands, hat sie dies zu be-
gründen. 

 

Geltender Art. 49 wird zu Abs. 3 
 

    
SP (Andrea Lüthi, Burgdorf) 
Iannino Gerber (Grüne) 

Art. 58   „Die Präsidentin oder der Präsident überweist die Angelegenheiten nach den Artikeln 55 
bis 57 dem Kollegium zur Beurteilung, wenn die rechtlichen oder tatbeständlichen Verhält-
nisse es rechtfertigen.“ 

    
 
 


